
Amtliche
Bekanntmachungen

Urlaub des Bürgermeisters 
Bürgermeister Bonelli befindet sich vom 20. Mai bis ein-
schließlich 07. Juni 2020 im Urlaub. 
In dringenden Fällen können Sie sich an seine Stellvertre-
terin im Amt, Frau Fritz, wenden. 
  
Gemeindekasse/Kämmerei  
Hochdorf geschlossen 
Am Dienstag, 26.05. und Mittwoch 27.05.2020 ist die Ge-
meindekasse/Kämmerei wegen Fortbildung geschlossen. 
Wir bitten um Beachtung. 
 
Rathaus und Bauhof geschlossen 
Das Rathaus und der Bauhof bleiben am Freitag, 22.05.2020 
und am Freitag, 12.06.2020 geschlossen (Brückentage). 
 

Müllablagerung 
Am 13. Mai 2020 wurde festgestellt, dass am Rand des 
Alamannenweges im Bereich des Baugebietes Kreuzä-
cker II in Hochdorf Materialabfälle abgeladen wurden. 
Abfallablagerungen stellen eine Ordnungswidrigkeit dar, 
die mittels hoher Bußgelder geahndet werden. Ziel ist 
es, die Verursacher solcher illegalen Abfallablagerungen 
zu ermitteln und diese zur sofortigen Entsorgung der il-
legalen Müllablagerung aufzufordern. 
Sollte jemand verdächtige Beobachtungen gemacht 
haben wird um Mitteilung an die Gemeindeverwaltung 
Hochdorf, Tel. 07355 9302-0 oder per Mail an 
info@gemeinde-hochdorf.de gebeten. 
Die Hinweise werden vertraulich behandelt. 

 

 

 

Wiedervernässung des Ummendorfer Rieds 
– Vorgezogene Bürgerbeteiligung 
Die Wiedervernässung des Ummendorfer Rieds auf knapp 
100 ha Fläche ist ein gemeinsames Projekt der Gemeinden 
Ummendorf und Hochdorf sowie der Stadt Biberach. Nach 
vielen Planungsjahren sollen nun die Genehmigungspla-
nungen beim Landratsamt Biberach eingereicht werden. 
Mit der vorgezogenen Bürgerbeteiligung soll interessierten 
Bürgerinnen und Bürgern noch vor Einreichung der Un-
terlagen die Möglichkeit gegeben werden, Bedenken und 
Anregungen vorzubringen. 
Planziele: 
Mit der Erhöhung der Rißrampe um ca. 20 cm und dem 
Verschluss der in die Riß mündenden Entwässerungsgrä-
ben soll der Grundwasserstand dauerhaft und gesichert 
angehoben werden. Ziele der Wiedervernässung sind die 
hydrologische Stützung vorhandener und naturnaher Moor-
reste, die Förderung und Entwicklung bzw. Revitalisierung 
moortypischer, d.h. torfbildender Biotoptypen mit ihrem 
moortypischen Arteninventar und die Wiederherstellung 
eines oberflächennahen Grundwasserspiegels und damit 
möglicher naturnaher und moortypischer Grundwasser- 
und Bodenverhältnisse. Die geplante Vernässung dient da-
mit sowohl den Zielen des Pflege- und Entwicklungsplanes 
für das Ummendorfer Ried (das Ried genießt höchsten eu-
ropäischen Naturschutzstatus) als auch dem Klimaschutz, 
da natürliche Moore bedeutende CO2-Speicher darstellen. 
Zudem können die Gemeinden damit auf forst- und land-
wirtschaftlich unwichtigen Flächen Ökopunkte generieren, 
die für die Entwicklung neuer Bau- und Gewerbegebiete 
dringend benötigt werden. 
Verfahren: 
Notwendig wird ein Planfeststellungsverfahren für die Er-
höhung der vorhandenen Rißrampe um ca. 20 cm und die 
Reaktivierung eines Entwässerungsgrabens auf Markung 
Schweinhausen. Für die Verschließung der Wassergräben 
ist ein wasserrechtliches Genehmigungsverfahren nötig. 
Zudem läuft seit 2018 ein vereinfachtes Flurbereinigungs-
verfahren, bei dem die von der Vernässung betroffenen, 
privaten Grundstückseigentümer wertgleiche Tauschflä-
chen erhalten werden.  
Aufgrund der Corona Pandemie können die Informationen 
für die vorgezogene Bürgerbeteiligung nur über die Home-
page der Stadt Biberach https://biberach-riss.de/Top-The-
men angesehen werden. Fragen beantwortet gerne auch der 
Umweltschutzbeauftragte der Stadt Biberach, Herr Maucher 
unter Tel. 07351 51496 bzw. unter Email u.maucher@biber-
ach-riss.de. Die Bedenken und Anregungen können bis zum 
15. Juni 2020 an die o.g. Email-Adresse oder postalisch an 
die Ge- meinde Ummendorf, Biberacher Str. 9, 88444 Um-
mendorf, an die Gemeinde Hochdorf, Hauptstr. 29, 88454 
Hochdorf oder an die Stadt Biberach, Stadtplanungsamt, 
Museumstr. 2, 88400 Biberach gerichtet werden 
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meinde Ummendorf, Biberacher Str. 9, 88444 Ummendorf, an die Gemeinde Hochdorf, Haupt-

str. 29, 88454 Hochdorf oder an die Stadt Biberach, Stadtplanungsamt, Museumstr. 2, 88400 

Biberach gerichtet werden.  

 

 

Müllabfuhr

25.05. Restmüllabfuhr 
27.05. Papierabfuhr 
28.05. Gelber Sack 

Schulnachrichten

Das Kreis-Berufsschulzentrum Biberach 
(BSZ) informiert: 
Bibliothek im BSZ am Brückentag nach Christi Him-
melfahrt, 22. Mai 2020, geschlossen 
Am Freitag nach Christi Himmelfahrt, 22. Mai 2020, ist die 
Bibliothek/Mediothek im Kreis-Berufsschulzentrum Biberach 
geschlossen. Die Rückgabe ausgeliehener Medien ist trotz-
dem möglich. Der dafür eingerichtete Briefkasten befindet sich 
im Schulgebäude, links neben der Eingangstür der Bücherei 
und ist an diesem Tag von 8:00 bis 16:00 Uhr zugänglich. 
  

Das Landratsamt
informiert

Hantavirus: 
2020 noch keine Infektionen im Landkreis Biberach 
Seit Wochen hält die Corona-Pandemie die Welt in Atem, 
die Zahl der Hantavirus-Erkrankungen liegt dagegen bis-
lang weit unter dem Vorjahres-Niveau. Seit Jahresbeginn 

wurden dem Landesgesundheitsamt (LGA) Baden-Würt-
temberg im Regierungspräsidium Stuttgart 21 Hantavi-
rus-Erkrankungen übermittelt, das sind deutlich weniger 
als im Vergleichszeitraum des Vorjahres mit 168 Fällen. Das 
Gesundheitsamt des Landkreises Biberach registrierte seit 
Jahresbeginn noch keinen Fall. Im Vorjahr wurden dort drei 
Fälle gemeldet, 2017 waren es acht Fälle. 
Grund für das schwache Infektionsgeschehen ist der niedri-
ge Fruchtertrag bei Buchen und Eichen in Baden-Württem-
berg im Herbst 2019 und die damit schlechten Nahrungs-
bedingungen für den Überträger des Virus, die Rötelmaus. 
In den kommenden Wochen rechnet das Landesgesund-
heitsamt daher mit einem niedrigen Infektionsrisiko und 
somit deutlich weniger Erkrankungsfällen als 2019. 
Infektionswege 
Der Mensch infiziert sich über das Einatmen der Krank-
heitserreger, die an die eingetrockneten Ausscheidungen 
der Rötelmäuse gebunden sind. Ein Infektionsrisiko besteht 
überall dort, wo Rötelmäuse vorkommen und Tätigkeiten 
ausgeübt werden, bei denen Staub aufgewirbelt wird. Bei 
Reinigungsarbeiten von Garagen, Kellern, Scheunen, Stäl-
len und so weiter sind Infektionen ebenso möglich wie bei 
Holzarbeiten in Wald und Garten. Daher sollten die zu rei-
nigenden Flächen befeuchtet werden, um Staub zu binden. 
Das Tragen von Staubschutzmasken kann das Einatmen 
von erregerhaltigem Staub verhindern. 
Eine Hantavirus-Erkrankung beginnt meist ähnlich einer 
Grippe mit plötzlich einsetzendem hohen Fieber. Hinzu 
kommen Symptome wie Kopf- und Gliederschmerzen so-
wie Bauch- und Rückenschmerzen. In schweren Fällen 
kann es zu Blut im Urin und sogar zu Nierenfunktionsstö-
rungen kommen. In diesem Fall kann sogar eine Blutwä-
sche (Dialyse) notwendig werden. Da es schwere Verläufe 
geben kann, ist eine Hantavirus-Erkrankung unbedingt 
ernst zu nehmen. 
Aktuelle Informationen zum Infektionsgeschehen in Ba-
den-Württemberg sowie Grafiken gibt es unter www.ge-
sundheitsamt-bw.de, ein „Merkblatt mit Informationen zur 
Vermeidung von Hantavirus-Infektionen“ stellt das Ro-
bert-Koch-Institut unter www.rki.de bereit. 
  
 
Zur Situation der Wirtschaft  
in der Corona-Krise: 
Landrat Dr. Heiko Schmid trifft neuen IHK-Hauptge-
schäftsführer Max-Martin Deinhard 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Unternehmerinnen 
und Unternehmer, 
in der Corona-Krise hat sich auch mein beruflicher Alltag 
gravierend verändert. Eine planmäßige Kreistagssitzung 
fiel aus, nur der Verwaltungs- und Finanzausschuss trat in 
einer Sitzung zusammen. Ein persönlicher Austausch bei 
Besprechungen, Besuchen, bei Jubiläen und Festen fand 
verständlicherweise seit Anfang März nahezu nicht mehr 
statt. Stattdessen waren in den vergangenen Wochen Te-
lefon- und Videokonferenzen an der Tagesordnung. 
In dieser Woche ist mit einzelnen persönlichen Begeg-
nungen – selbstverständlich mit reichlich Abstand und 
Mund-und Nasenschutz – ein Stück Normalität in meinen 
Arbeitsalltag zurückgekehrt. 
Ganz besonders gefreut habe mich über den offiziellen 
Antrittsbesuch von IHK-Hauptgeschäftsführer Max-Martin 
Deinhard im Landratsamt. Seit 1. Januar 2020 ist Max-Mar-
tin Deinhard Hauptgeschäftsführer der IHK Ulm und Nach-
folger von Otto Sälzle. Der Landkreis Biberach hat Otto 
Sälzle, der 23 Jahre lang IHK-Hauptgeschäftsführer war, 
viel zu verdanken. 
An diese hervorragende bereichernde Zusammenarbeit 
zum Wohle des Landkreises möchten Max-Martin Deinhard 
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und ich anknüpfen. Und ich bin überzeugt: Gemeinsam 
werden wir die Corona-Krise, die längst auch eine Krise 
der Wirtschaft geworden ist, bewältigen. Die Grundlagen 
dafür haben wir in unserem Gespräch am Mittwoch ge-
legt. Dabei ist es uns beiden wichtig, dass wir die Zukunft 
nachhaltig und zum Wohle der Menschen in dieser Region 
gestalten. Die gute Zusammenarbeit zwischen IHK und den 
beruflichen Schulen in der Trägerschaft des Landkreises 
bei der dualen Ausbildung wollen wir weiter intensivie-
ren. Wir arbeiten eng in der Digitalisierungsregion Ulm | 
Alb-Donau | Biberach zusammen, beide unterstützen wir 
die Hochschule Biberach und das Innovations- und Tech-
nologietransferzentrum Plus der Stadt Biberach. Uns ist 
daran gelegen, die Ausbauplanungen der B 312 von Ring-
schnait über Ochsenhausen, Erlenmoos nach Edenbachen 
mit Nachdruck weiter zu verfolgen. Die Wirtschaft und die 
Menschen brauchen eine vernünftige Verkehrsverbindung 
zwischen Biberach und Memmingen. 
Ab kommenden Montag, 18. Mai, ist es in Baden-Württem-
berg möglich, Speisewirtschaften, sofern eine gaststätten-
rechtliche Erlaubnis für den Betrieb einer Speisewirtschaft 
vorliegt sowie Eisdielen und Cafés unter der Einhaltung 
von Auflagen zu öffnen. Ich bin froh, dass bei diesem Lo-
ckerungsschritt nicht zwischen Innen- und Außengast-
ronomie unterschieden wird. Das gibt den Gastronomen 
Planungssicherheit. 
  
Machen Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, regen Gebrauch 
von dem gastronomischen Angebot im Landkreis. Aber 
seien Sie zugleich vorsichtig und halten Sie sich unbedingt 
an die Hygiene- und Abstandsregeln. Nur so können wir 
die Corona-Krise bald hinter uns lassen und uns wieder 
mit voller Kraft der Entwicklung dieses Landkreises wid-
men. Gemeinsam mit der Industrie- und Handelskammer, 
der Handwerkskammer und allen Unternehmerinnen und 
Unternehmern im Landkreis Biberach. 
Herzliche Grüße, 
Ihr Dr. Heiko Schmid 
Landrat 
  
Aktionstag des Digitalisierungszentrums 
Ulm – Alb-Donau – Biberach 
Einladung zu einem Aktionstag des Digitalisierungszen-
trums Ulm – Alb-Donau – Biberach in Kooperation mit 
der Hochschule Biberach zum Thema „Besser planen mit 
BIM (Building Information Modeling)“ weiter. Der Aktions-
tag findet am Dienstag 26. Mai 2020 von 09:30 bis 12:30 
Uhr statt. Aufgrund der aktuellen Lage wird die Veranstal-
tung auf digitalem Wege als Videokonferenz durchgeführt. 
Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Nähere 
Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden 
Sie unter https://dz-uab.events.idloom.com/bim-aktionstag 
  

Kirchliche
Mitteilungen 

Gottesdienstanzeiger Seelsorgeeinheit Hei-
mat Bischof Sproll
Gottesdienstordnung für die Zeit vom 23.05.2020 – 
01.06.2020 
7. Sonntag der Osterzeit 
1. Lesung: Apg 1, 12-14 
2. Lesung: 1 Petr 4, 13-16 
Evangelium: Joh 17, 1-11a 

Kollekte für die Kirchengemeinde 
Abkürzungen: 
Ummendorf: UD 
Schweinhausen: SH 
Unteressendorf: UE 
  
Samstag, 23.05.2020 
UD: 19.00 Uhr Sonntagvorabendmesse 
   (†Adelbert Scheil, †Annemarie und 

†Heinrich Walz, †Franz Schuster, †Anni 
Strehle, †Stefan Schlachter)  

Sonntag, 24.05.2020 
UD: 09.45 Uhr Eucharistiefeier  
SH: 08.30 Uhr Eucharistiefeier  
UE: 11.00 Uhr Eucharistiefeier  

Dienstag, 26.05.2020 
UD: 09.15 Uhr Eucharistiefeier  

Samstag, 30.05.2020 
UD: 19.00 Uhr Eucharistiefeier  

Sonntag, 31.05.2020 - Pfingsten 
UD: 09.45 Uhr Eucharistiefeier  
SH: 08.30 Uhr Eucharistiefeier  
UE: 11.00 Uhr Eucharistiefeier  

Montag,  01.06.2020  - Pfingstmontag 
UD: 09.45 Uhr Eucharistiefeier  
SH: 08.30 Uhr Eucharistiefeier  
UE: 11.00 Uhr Eucharistiefeier  
  
Das Pfarrbüro bleibt weiterhin für den Publikumsver-
kehr geschlossen. Telefonisch oder per Mail ist das 
Büro zu folgenden Zeiten erreichbar: 
Dienstag: 8.00 durchgehend bis 17.00 Uhr 
Donnerstag: 8.00 Uhr bis 11.30 Uhr 
Freitag: 8.00 Uhr bis 11.30 Uhr 
Montag und Mittwoch geschlossen. 
Bei dringenden Angelegenheiten sind wir nach vorheriger 
Terminvereinbarung gerne für Sie da. 
  
Pfarramt Ummendorf 
Biberacher Str. 6, 88444 Ummendorf 
Tel. 07351/24453 
Fax 07351/31602 
E-Mail: StJohann.Ummendorf@drs.de 
www.seelsorgeeinheit-heimat-bischof-sproll.de 
  
Pfarrer Jürgen Sauter   
Tel. 07351/24453 
E-Mail: juergen.sauter@drs.de 
  
Kirchenpflegerin Silke Best 
E-Mail: silke.best@drs.de 
  
Organisierte Nachbarschaftshilfe 
Einsatzleiter: Herr Skatulla, Tel. 07351/32805 
Stellvertreterin: Frau Steller, Tel. 07351/181676 
  

Kirchliche Mitteilungen 
Öffentliche Gottesdienste  
Die ersten Präsenz-Gottesdienste nach der Coro-
na-Zwangspause liegen hinter uns. Für alle, die diese mit-
gefeiert haben, ein schöner, aber durchaus noch verhal-
tener Neustart. Vielen Dank für Ihr Mitgehen, Ihre Mithilfe 
und Ihr Verständnis. 
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Die allgemeine Sonntagspflicht bleibt weiterhin durch bi-
schöfliches Dekret ausgesetzt. Sie müssen nicht am Sonn-
tag in die Messe kommen. Überlegen Sie gut, ob für Sie 
das Risiko nicht zu hoch ist. 
Ein Rosenkranzgebet vor den Messfeiern ist leider auf-
grund des erheblich größeren organisatorischen Aufwan-
des im Moment nicht möglich. Es muss im Moment auch 
auf weitere Werktagsmessen und die Maiandachten ver-
zichtet werden. 
Wir bitten Sie eindringlich, folgende Punkte zu beachten: 
Für den Besuch des Gottesdienstes ist eine Anmel-
dung zwingend notwendig. Diese kann telefonisch (Tel. 
07351/24453) oder per Mail (StJohann.Ummendorf@drs.
de) erfolgen. 
Bitte beachten Sie, dass eine Teilnahme an einem Got-
tesdienst derzeit nur möglich ist, wenn Sie keine Zei-
chen für eine Infektion aufweisen (wie z.B. Husten, 
Halsweh, Durchfall, fiebriges Gefühl). 
Wie schon am letzten Wochenende weisen Sie die Ord-
ner auf die Hygiene- und Abstandsregelungen hin. Bitte 
beachten Sie auch die jeweiligen Aushänge mit den ent-
sprechenden Schutzvorschriften. 
 

Gottesdienst-Regeln

Kein Gottesdienstbesuch 

bei Krankheitssymptomen

2 Meter 
Abstand

Hände  
desinfizieren

Mund/Nasen-
schutz empfohlen

Laufwege in der
Kirche beachten

Friedensgruß ohne
Körperkontakt

Kein 
Gemeindegesang

Belegen Sie bitte nur die entsprechend gekennzeichneten 
Plätze um zu gewährleisten, dass die geforderten Abstän-
de eingehalten werden können. 
Für Familien weisen wir gesonderte Plätze aus, da innerhalb 
der Familie die Abstandsregeln nicht eingehalten werden 
müssen. Bitte geben Sie dies bei der Anmeldung an. 
Die Kommunion wird unter besonderen hygienischen Be-
dingungen gereicht: Die Kommunion wird Ihnen auf eine 
Serviette auf die Kommunionbank gelegt. Dort nehmen Sie 
die Kommunion mit der Serviette bitte selbst in Empfang. 
Mundkommunionempfang ist nicht möglich. 
Das bischöfliche Ordinariat weist in diesem Zusammen-
hang auf den Empfang der geistigen Kommunion hin, d. 
h. der Empfang findet im Gebet und in Gedanken, aber 
nicht physisch statt (d.h. die Eucharistiefeier muss nicht 
in jedem Fall mit dem Empfang der Heiligen Kommunion 
verbunden sein). 

Der Gemeindegesang wird stark eingeschränkt sein – es 
muss auf die üblichen Gemeindelieder zunächst verzichtet 
werden. Orgelmusik und Kantoren werden zur Feierlichkeit 
des Gottesdienstes beitragen. 
Das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes wird emp-
fohlen. Nutzen Sie die Möglichkeit zur Händedesinfektion 
am Eingang der Kirche. 
Weiterhin wird es kein Weihwasser und keinen Händedruck 
beim Friedensgruß geben können. 
Wir hoffen, mit diesen Hinweisen zur Gottesdienstordnung 
ein wenig Ihre Unsicherheiten beseitigt zu haben. Mit der 
gewohnten Normalität hat es noch wenig gemeinsam, es 
sind eben noch keine normale Zeiten. Corona ist noch 
nicht ausgestanden. In geduligem Aushalten dieser Situ-
ation grüßt 
Ihr Pfarrer Jürgen Sauter 
  
Krankensalbungsgottesdienst 
Aufgrund der aktuellen Situation wird der Krankensalbungs-
gottesdienst auf einen späteren Zeitpunkt verlegt. Über 
den genauen Termin werden wir Sie rechtzeitig informieren. 
  

Evangelische Kirchengemeinde
Versöhnungskirche 

Evangelisches Pfarramt
Lindenstraße 9, 88444 Ummendorf
Tel. 07351-21617; Mail pfarramt.ummendorf@elkw.de 
Büro Susanne Koch, Di. und Do. 8-11 Uhr
Eine ausführliche Übersicht �nden Sie unter
www.evangelisch-in-biberach.de.

Vertretung in dringenden Fällen:  
Pfarramt Friedenskirche Biberach;  Tel. 07351-9403; 
Mail pfarramt.biberach.friedenskirche@elkw.de 
  
Wochenspruch zum Sonntag Exaudi: 
Christus spricht: Wenn ich erhöht werde von der Erde, so 
will ich alle zu mir ziehen. 
Johannes 12, 32 
  
Gottesdienst 
Den Gottesdienst in der Versöhnungskirche am Sonntag, 
24. Mai 2020, 10:30 Uhr, wird die Referentin beim Dekan, 
Pfarrerin Margit Bleher gestalten. 
Natürlich bleiben bis auf Weiters die Hygieneregeln noch 
gültig. Sie sind auch in der Versöhnungskirche zum Nach-
lesen ausgehängt. 
  
Öffnung Gemeindezentrum Versöhnungskirche 
Obwohl jetzt wieder Gottesdienste in der Versöhnungs-
kirche stattfinden können, ist das Gemeindezentrum der 
Versöhnungskirche noch nicht wieder für alle Gruppen ge-
öffnet. Wann dies geschehen kann, ist derzeit noch nicht 
klar. Sicherlich wird es aber vor den Pfingstferien hier keine 
Entscheidung geben. Wir werden natürlich darüber infor-
mieren, sobald dies möglich ist. 
  
75 Jahre Frieden 
Eine gelungene Aktion fand in der Zeit um den 8. Mai 2020 
rund um die Versöhnungskirche statt: Auf der gespannten 
Schnur wurden viele Gebete, Friedenswünsche und Tex-
te zum Thema 75 Jahre Frieden aufgehängt. Dass wir für 
eine so lange Friedenszeit dankbar sein können, wurde 
hier sehr deutlich. Auch die Konfirmand*innen hatten sich 
bei ihrer Aktion Gedanken darüber gemacht. Diese sind in 
den beiden Ordnern vor der Versöhnungskirche zu sehen. 
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Vereinsnachrichten
aus Hochdorf

TSV Hochdorf

Abteilung Fußball
Fußball-News  
Nach wie vor ist keine sichere Vorgehensweise über das 
weitere Verfahren hinsichtlich der Restsaison bekannt. Es 
wurde am 12.05.2020 ein Vorschlag seitens des WFV-Prä-
sidiums vorgestellt, welcher vorsieht: 
• die Meisterschaftsrunden zum 30.06.2020 zu beenden, 
•  die direkten Aufsteiger anhand einer Quotienten-Regel 

zu ermitteln und 
• keine Mannschaft absteigen zu lassen. 
Aufsteiger wäre in der Kreisliga AI somit der SV Mittelbuch 
und in der Kreisliga B2 der SV Schemmerhofen II. Alternativ, 
aber unwahrscheinlich, ist eine Fortsetzung der Meister-
schaftsrunden, frühestens jedoch ab 01.09.2020. 
Offen gelassen werden soll die Möglichkeit, die verbleiben-
den Spiele im Bezirkspokalwettbewerb 2019/20 auch noch 
nach dem 30.06.2020 auszutragen. Dies wäre für uns als 
Halbfinalist natürlich wünschenswert. 
Der Verbandsvorstand wird über den Vorschlag des Prä-
sidiums voraussichtlich am 20.05.2020 entscheiden, dies 
unter Berücksichtigung der bis zum 19.05.2020 eingegan-
genen Stellungnahmen der Mitgliedsvereine. Es ist dann 
weiter vorgesehen, die abschließende Entscheidung durch 
Beschlussfassung eines außerordentlichen Verbandstages 
herbeizuführen, dies spätestens bis 27.06.2020. 
Dies soweit zur Info. Wir werden über das weitere Vorge-
hen informieren. 

Musikverein Hochdorf

Kreismusikfest 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
da wir aufgrund der Corona-Pandemie unser Kreismusik-
fest 2020 absagen mussten, haben wir in den vergangenen 
Wochen einen neuen Termin für unser Kreismusikfest ge-
sucht und nun auch gefunden. Als neuen Termin konnten 
wir den 15. bis 19. Juni 2022 festlegen. 
An diesem Termin soll unser Fest im selben Umfang stattfin-
den wie wir es für 2020 vorgesehen hatten. Wir freuen uns 
darauf, Sie auch im Jahr 2022 bei uns begrüßen zu dürfen! 
Informationen zu den bereits erworbene Eintrittskarten er-
halten Sie auf unserer Homepage: www.hochdorf-hmf.de 
Ihr Musikverein Hochdorf 
  

VdK OV Hochdorf

IQWiG-Gesundheitsinfos im VdK-Internet 
Eine Kooperation des Sozialverbands VdK Baden-Würt-
temberg mit dem Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit 
im Gesundheitswesen (IQWiG) macht es möglich: Ab sofort 
können wertvolle Medizin- und Gesundheitsinformationen 
dieses unabhängigen Instituts auch auf den Internetseiten 
des VdK-Landesverbands unter www.vdk-bawue.de Ru-
brik „Angebote“/Stichwort „Patientenberatung“  aufge-
rufen werden. Dort finden sich Informationen zu mehr als 
500 verschiedenen Themen und Themenkomplexen wie 
beispielsweise „Immunsystem und Infektionen“, „Alter und 

Pflege“, „Vorsorge und Früherkennung“ oder auch zu den 
individuellen Gesundheitsleistungen (IGeL). Eine Stichwort-
suche erleichtert das Auffinden von Informationen. Das 
IQWiG informiert unter anderem über die Vor- und Nachteile 
von Untersuchungs- und Behandlungsverfahren in Form 
wissenschaftlicher Berichte sowie im Wege allgemein ver-
ständlicher Gesundheitsinformationen. 
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Gemeindeverwaltung Hochdorf
Hauptstraße 29 | 88454 Hochdorf
Tel.: 07355 9302-0 | Fax: 07355 9302-23
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Die jeweiligen gesetzlichen Vertreter der mitteilenden 
Organisationen, Kirchen und Vereine.

Verantwortlich für den Anzeigenteil:
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Sie suchen ein persönliches 
Geburtstagsgeschenk?

Wenn Sie Ihren Lieben nicht persönlich
gratulieren können, gestalten Sie doch eine
liebevolle Anzeige in Ihrem Mitteilungsblatt!

Wir beraten Sie gerne!

›› ››
Jetzt reinklicken:

www.duv-wagner.de
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Anzeigenauftrag für das Amts- oder Mitteilungsblatt

Gemeinde(n)
Kalenderwoche

Auftraggeber

per Fax  07154 8222 - 15  | per Mail   anzeigen@duv-wagner.de

Die Anzeige soll erscheinen (Bitte ankreuzen)

❑ unter voller Anschrift

❑ unter Telefon

❑ unter Chiffre (zzgl. € 5,-)

❑ 2-spaltig (90 mm breit)

❑ 4-spaltig (187 mm breit)

❑ ca. ________ mm hoch (Mindesthöhe 30 mm)

Abbuchungsermächtigung

❑  Erteile für diesen Anzeigenauftrag einmaligen  
Bankeinzug laut angegebener Kontonummer

❑  Erteile Einzugsermächtigung bis auf Widerruf  
für laufende Anzeigenschaltungen

Anzeigenaufträge können nur voll-
ständig ausgefüllt und mit erteiltem 
Bankeinzug bearbeitet werden.

Firma / Vor- und Zuname

Geschäftsform / Geschäftsführer

Straße / Hausnummer

IBAN

Postleitzahl / Ort

BIC

Telefon / Telefax

Bank

E-Mail

Ort / Datum, Unterschrift

Anzeigentext (Bitte in DRUCKSCHRIFT ausfüllen)

Anzeigenauftrag
Seit 60 Jahren ein loyaler Partner der Kommunen.

Einwilligungserklärung:
Für den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten haben wir alle technischen und organisato-
rischen Maßnahmen getroffen, um ein hohes Schutzniveau zu schaffen. Wir halten uns dabei 
strikt an die Datenschutzgesetze und die sonstigen datenschutzrelevaten Vorschriften. Ihre Daten 
werden ausschließlich über sichere Kommunikationswege an die zuständige Stelle übergeben.
Zur Bearbeitung Ihres Anliegens werden personenbezogene Daten von Ihnen erhoben wie z.B. 
Name, Anschrift, Kontaktdaten sowie die notwendigen Angaben zur Bearbeitung.Die Verwendung 
oder Weitergabe Ihrer Daten an unbeteiligte Dritte wird ausgeschlossen.
In dem Fall eines gebührenpflichtigen Vorgangs übermitteln wir zur Abwicklung der Bezahlung 
Ihre bezahlrelevanten Daten an den ePayment-Provider.

❑  Ich bin damit einverstanden *  
* Es handelt sich um eine Pflichtangabe.

Hochdorf
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Format- und Preisbeispiele
Für Anzeigen in Ihrem Mitteilungsblatt

2-spaltig / 50 mm
34,00 € exkl. MwSt.

Ihr Anzeigenpreis berechnet sich wie folgt:
50 mm x 0,48 / 0,68 € pro mm = Anzeigenpreis
Farbpreis 34,00 € exkl. MwSt.

2-spaltig / 70 mm
33,60 € exkl. MwSt.

Ihr Anzeigenpreis berechnet sich wie folgt: 
70 mm x 0,48 / 0,68 € pro mm = Anzeigenpreis
Farbpreis 47,60 € exkl. MwSt.

2-spaltig / 80 mm
38,40 € exkl. MwSt.

Ihr Anzeigenpreis berechnet sich wie folgt: 
80 mm x 0,48 / 0,68 € pro mm = Anzeigenpreis
Farbpreis 54,40 € exkl. MwSt.

4-spaltig / 50 mm
48,00 € exkl. MwSt.

Ihr Anzeigenpreis berechnet sich wie folgt: 
50 mm x 0,96 / 1,36 € pro mm = Anzeigenpreis
Farbpreis 68,00 € exkl. MwSt.

2-spaltig / 40 mm
19,20 € exkl. MwSt.

Ihr Anzeigenpreis berechnet sich wie folgt:
40 mm x 0,48 / 0,68 € pro mm = Anzeigenpreis
Farbpreis 27,20 € exkl. MwSt.

2-spaltig / 90 mm
43,20 € exkl. MwSt.

Ihr Anzeigenpreis berechnet sich wie folgt: 
90 mm x 0,48 / 0,68 € pro mm = Anzeigenpreis
Farbpreis 61,20 € exkl. MwSt.



Wussten Sie,  dass ein Bild mehr als tausend 
Worte sagt? Besuchen Sie unsere Homepage.

Seniorentagespfl ege 
Persönliche Betreuung 
Vielfältige Aktivitäten 
Familiäre Atmosphäre

Haldenweg 7 
88447 Birkenhard

Tel. 0 73 51 / 2 99 87 81 

Hauptstraße 33
88454 Hochdorf 

Tel. 0 73 51 / 2 99 87 81 

Industriestraße 23 
88433 Schemmerhofen 
Tel. 0 73 56 / 950 960 0

Weitere Informationen zu unserer Tagespfl ege erhalten Sie unter  → www.tagestre� .de

Tagestre�  in SchemmerhofenTagestre�  in HochdorfTagestre�  in Birkenhard

Seniorentagespflegen

Suche Mitfahrgelegenheit
von Degernau / Ingoldingen nach Bad Schussenried 
(ZFP). Von Mo. – Fr. im Zeitraum von 06:45 Uhr und 
08:15 Uhr oder Rückfahrt zwischen 12:30 Uhr bis 
14:30 Uhr, gegen Bezahlung.
 Telefon 07355 / 661

GESCHÄFTSANZEIGEN

VERSCHIEDENES

GESUNDHEIT

shabby,

chic
shabby

Immer am Montag ab

mit Tobias Baunach
20:30 Uhr

Vintage-Look – mit den 
Jahren immer schöner.

W O H N T R E N D S


